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I/A 1: Protokoll der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Fragen und Anregungen zu den Themen Einzelhandel und Gewerbe, Bahn-
hof/Busbahnhof, Nutzungen und Architektur, Parken und Stellplätze, Lärm und Woh-
nen, Verkehrs- und Straßenraum bzw. sonstige Fragen und Anregungen wurden im 
Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung ausführlich beantwortet, sind jedoch teilwei-
se nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregungen und Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/A 2: 208_II_3(1)_Äußerung_01 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zu 1. 
 
Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen (z. B. Baufeldfreimachung, Baustellenein-
richtung) zur Errichtung der Bahnhofsbrücke und der Gütergleisverlegung wurden die 
dafür notwendigen Flächen gerodet. Gleiches gilt für die Verlegung des Wegenetzes 
und der Park & Ride-Parkplätze. Die entsprechenden bauplanungsrechtlichen Verfah-
ren sind bereits abgeschlossen. Die durchgeführten Arbeiten gründen nicht auf dem 
Bebauungsplan Nr. 208 B/II.  
Die Gütergleisverlegung führt insgesamt zu einer Bündelung aller lärmintensiven 
Bahnanlagen in einem gemeinsamen Korridor. Allein durch das Abrücken der heutigen 
Gütergleise von der bestehenden Wohnbebauung wird diese von Immissionen entlas-
tet. Die Bebauung der durch die Gütergleisverlegung entstehenden potenziellen Bau-
flächen bewirkt zudem eine weitere und deutliche Entlastung der bestehenden Wohn-
baugebiete von Lärmeinwirkungen der Bahn. 
 
Entsprechend § 1 Abs. 3 i. V. m. §1a Abs. 2 BauGB soll die städtebauliche Entwick-
lung zur Vermeidung zusätzlicher Versiegelungen vorrangig durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung, durch Wiedernutzbarmachung von Flächen sowie durch Maßnah-
men zur Nachverdichtung erfolgen. Zudem besteht für Leverkusen ein Bedarf nach 
Wohnraum, dem insbesondere im Segment des Geschosswohnungsbaues nachge-
kommen werden muss. Weiterhin ist es städtische Zielsetzung, die erforderliche Ent-
wicklung von Flächen für Dienstleistungen und Handel zu sichern, um der innerstädti-
schen Versorgungsfunktion gerecht zu werden. Als weitere städtische Aufgabe wird 
betrachtet, Arbeitsplätze zu fördern und hierzu die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen. Die Verlegung der Gütergleise eröffnet diese Möglichkeiten, so dass 
unter Abwägung aller hier betroffenen Belange eine vielfältige Quartiersentwicklung 
Opladens angestrebt wird. 
 
Aus den o. g. Gründen erfolgen keine Ersatzmaßnahmen zum Erhalt der Kreuzkröten-
population auf dem Gelände der nbso, sondern an anderer geeigneter Stelle in Lever-
kusen-Schlebuschrath. Diese Maßnahmen dienen dem Erhalt der Populationen der 
Kreuzkröte im betroffenen Naturraum. 
 
Die hierzu erforderlichen Ersatzmaßnahmen wurden im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens Nr. 208 A/II, III "Opladen - nbso/Westseite - Neue Bahnallee und Alkenrath 
- westlich Schlebuschrath“ gutachterlich geprüft und für geeignet befunden. Maßnah-
men und Ersatzflächen für die Kreuzkröte sind somit planungsrechtlich bereits gesi-
chert. Die Flächen, auf denen das Ersatzhabitat errichtet wird, gehören der Stadt Le-
verkusen. Somit sind die langfristige Sicherung und der Erhalt dieser Flächen für die 
Kreuzkröte gewährleistet. 
 
 
Zu 2. 
 
Zu 2.1 
 
Es besteht keine ausschließliche Präferenz für geförderten (sozialen) Wohnungsbau 
auf den Entwicklungsflächen der nbso-Westseite. 
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Im Vorlauf der Planung erfolgten Interessenbekundungen privater Investoren. Diese 
belegen ein großes Interesse für private Investitionen an diesem Standort. 
 
Zu 2.2 
 
Realisierte und in Realisierung befindliche Bauvorhaben in vergleichbar belasteten 
städtebaulichen Lagen (z. B. Köln – Eifelplatz, Neuss – Südliche Furth) belegen, dass 
eine nachhaltige Bewältigung der Lärmproblematik gegeben ist. 
 
Nur durch entsprechend hohe und geschlossene Anlagen ist eine ausreichend wirk-
same Lärmabschirmung neuer und bestehender Wohnnutzungen möglich. Der Ge-
schosswohnungsbau stellt hierzu die bevorzugte Option dar. Durch die Zonierung der 
Neubaugrundrisse und Ausbildung schallschützender Fassaden entstehen bauliche 
Anlagen, die zu Wohnzwecken geeignet sind. 
 
Zu 2.2.1 
 
Im weiteren Verfahren wurde eine umfassende schalltechnische Untersuchung (Peutz 
Consult GmbH, 04.04.2016) erstellt. Die im Bebauungsplan zur Offenlage getroffenen 
Maßnahmen stützen sich auf dieses Gutachten, dessen Methodik und Ergebnis durch 
Fachbehörden geprüft und anerkannt wurde. Darüber hinaus sind die geplanten Maß-
nahmen das Ergebnis der Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange gegen- 
und untereinander (siehe hierzu die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 208 B/II 
Kap. 7.6.3, 10.9).  
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden Schallschutzwände in unter-
schiedlichen Höhen (2 – 6 m) geprüft. Im Ergebnis ist festzustellen, dass im Bereich 
der lärmabgewandten Fassaden die schallabschirmende Wirkung mit maximal 4 dB(A) 
Pegelminderungen so gering ist, dass die mit der Erhöhung der Lärmschutzwand ver-
bundenen Kosten nicht gerechtfertigt wären. Somit bleiben die hohen Anforderungen 
an die passiven Schallschutzmaßnahmen weiterhin bestehen. Nach gutachterlichen 
Berechnungen müssten wirksame Schallschutzwände (Vollschutz) für eine Wohnnut-
zung auf der nbso-Westseite ca. 20,0 m hoch sein. Abgesehen von der städtebaulich 
nicht gewünschten Barrierewirkung solch hoher Wände und der erforderlichen Länge 
stehen die Kosten hierfür nicht im Verhältnis zum Nutzen (siehe hierzu die Begrün-
dung zum Bebauungsplan Nr. 208 B/II Kap. 7.6.3).  
Um jedoch u. a. für die westlich an die Bahntrasse angrenzenden öffentlichen und pri-
vaten Bereiche schalltechnische Verbesserungen zu schaffen, soll zwischen dem 
westlichen neuen Gütergleis und der Neuen Bahnallee eine 2,3 m hohe Schallschutz-
wand über Schienenoberkante der verlegten Gütergleise errichtet werden. Diese Höhe 
gewährt auch weiterhin die städtebaulich relevante Sichtbeziehung zwischen der Ost- 
und der Westseite sowie Zuggästen aus den vorbeifahrenden Zügen die Blickbezie-
hung in die Opladener Stadt. 
 
Der Geschosswohnungsbau im Bestand an der Lützenkirchener Straße hingegen ent-
spricht nicht den Anforderungen eines zeitgemäßen Schallschutzes und kann auch 
nicht ausreichend nachgerüstet werden. Die Grundrisse wurden nicht lärmoptimiert 
geplant, so dass nach heutiger Beurteilung hier keine gesunden Wohnverhältnisse 
gewährleistet sind.  
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Durch den heutigen Stand der Technik sowie die Kombination einer Vielzahl an 
schallschützenden Maßnahmen (Schallschutzfenster, Lüftungsanlagen, Vorhangfas-
saden etc.), in Verbindung mit einer Grundrissoptimierung bei den geplanten Baukör-
pern, lassen sich gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherstellen.  
 
 
Zu 3: 
 
Grundsätzlich wurde die „Neue Bahnallee“ im Bebauungsplanverfahren Nr. 208 A/II, III 
"Opladen - nbso/Westseite - Neue Bahnallee und Alkenrath - westlich Schlebuschrath 
planungsrechtlich erarbeitet sowie abgewogen und ist nicht Gegenstand dieses Be-
bauungsplanverfahrens. Sinn und Zweck der Neuen Bahnallee stützen sich auf Gut-
achten, deren Methodik und Ergebnis durch Fachbehörden geprüft und nicht in Zweifel 
gezogen wurden. 
 
Infolge der mit Umsetzung der Planung für die Quartiere hinzukommenden Verbin-
dungen zwischen der bestehenden und der Neuen Bahnallee (Goethestraße, nördlich 
Uhlandstraße) wird die Bestimmung der Neuen Bahnallee als Stadtstraße mit Vertei-
lerfunktion deutlich. Die Umverteilungen belaufen sich auf rund 4.500 bis 
8.400 Kfz/Tag zwischen der südlichen Verknüpfung mit der bestehenden Bahnallee 
und dem geplanten nördlichen Kreisverkehr. Die Verkehrsbelastung auf der Neuen 
Bahnallee erreicht im Prognose-Mitfall von ca. 12.000 Kfz/Tag im südlichen Bereich 
bis zu mehr als 19.000 Kfz/Tag im Norden. Somit ist hier eine starke Auslastung zu 
verzeichnen. 
 
Gutachterlich wurde dargelegt, dass nach Umsetzung der Neuen Bahnallee und der 
geplanten Quartiere eine deutliche Entlastung im Bereich der bestehenden Bahnallee, 
insbesondere im nördlichen Bereich, zu erwarten ist. Durch die geplante Anbindung 
der Neuen Bahnallee an die Fixheider Straße wird auch eine Entlastung der Kölner 
Straße von Durchgangsverkehren prognostiziert. 
Die relativ hohen Anteile an Ziel- und Quellverkehren auf der Kölner Straße können 
auch durch die Anlage der Neuen Bahnallee nicht beeinflusst und somit nicht verlagert 
werden. 
 
Zu 3.1 
 
Durch die geplante Festsetzung der bestehenden Bahnallee als „Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung, verkehrsberuhigter Bereich“ werden neben der deutli-
chen, verkehrlichen Verbesserung auch bauliche Maßnahmen zur Beruhigung dieser 
Straße beitragen. 
Die neu verlegte Güterzugstrecke rückt von der bestehenden Bebauung in Richtung 
Osten ab. 
Die vorhandene Bebauung an der Bahnallee wird zum einen durch die Reduzierung 
des Verkehres entlastet und andererseits durch die geplante Neubebauung zwischen 
alter und Neuer Bahnallee wirkungsvoll vor Emissionen, ausgehend von der neuen 
Bahnallee und der Bahnstrecke, geschützt. 
 
Für die Anwohner der Robert-Koch-Straße tritt durch die Verlegung der Gütergleise 
nach Osten eine deutliche Verbesserung der heutigen schalltechnischen Situation ein; 
daher sind Lärmminderungsmaßnahmen nicht erforderlich.  
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Zu 4. 
 
Der geplante, über 2 Meter (2,3 m) hohe Sichtschutz zwischen Neuer Bahnallee und 
den verlegten Gütergleisen wird, entsprechend ausgeführt, gleichzeitig auch Schall-
schutzwirkung übernehmen.  
 
Aus städtebaulicher Sicht besteht ein Grundsatz darin, eine Vorderseite bzw. ein „Ge-
sicht“ zur Bahn hin zu gestalten und keine Rückseiten zu erzeugen. Um einen begrün-
ten Schallschutzwall zu schaffen, wäre eine Verschiebung der neuen Bebauung an die 
bestehende erforderlich. Hierdurch würden die Aufenthaltsbereiche nach Osten zur 
lärmzugewandten Seite ausgerichtet. Ferner würde die als verbindendes Glied zwi-
schen der bestehenden und der geplanten Bebauung vorgesehene öffentliche Grün-
verbindung von Nord nach Süd entfallen bzw. in den östlichen Bereich verschoben 
werden und somit ihren unmittelbaren Nutzen für die Anwohner verlieren. Überdies 
müsste die Lärmschutzanlage (Wand oder Wall) mindestens 10 – 12 m hoch sein, um 
eine entsprechende Schutzwirkung für die geplanten Wohnbereiche zu erzielen, so 
dass zwischen der nbso Ost- und der Westseite eine durchgehende Barriere entste-
hen würde.  
Darüber hinaus stehen im Geltungsbereich zwischen den verlegten Gütergleisen und 
der Bestandsbebauung lediglich schmale Flächenbereiche zur Verfügung, die nach 
Abzug der benötigten Flächen für einen Schallschutzwall zu deutlich weniger bebau-
barer Fläche führen würden. Die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes nbso-
Westseite wäre hierdurch gefährdet.  
 
Die in mehreren Clustern geplanten Standorte für Wohnbebauungen werden aufgrund 
der hier üblichen Baukörperlängen Erschließungen von der Neuen Bahnallee aus er-
forderlich machen. Die Planung sieht vor, diese Erschließung über eine parallel zur 
Neuen Bahnallee geführte „Privatstraße“ zu organisieren. Mit einer Breite von 5,5 m 
(Begegnungsfall PKW/LKW) können alle hier erforderlich werdenden Verkehre, wie 
Liefern, Laden, Ver- und Entsorgen, sichergestellt werden, ohne dass die verkehrliche 
Funktion und Leistungsfähigkeit der Neuen Bahnallee in Anspruch genommen wird. 
Die Planung sieht vor, diese privaten Erschließungsanlagen mit einem Niveau von 1,0 
bis 1,5 m über der Neuen Bahnallee zu errichten und baulich als verkehrsberuhigten 
Bereich auszubilden. Hierdurch erhalten diese Vorbereiche einen eigenständigen Cha-
rakter als Adresse und Eingangsbereich vor den Wohngebäuden, unabhängig, baulich 
abgerückt und abgehoben vom Verkehrsgeschehen und den Verkehrsanlagen der 
Neuen Bahnallee. 
 
Die vorgesehenen Breiten für die geplanten Fuß- und Radwege entsprechen den ein-
schlägigen Richtlinien und Vorschriften. 
 
Zu 5. 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/A 3: 208_II_3(1)_Äußerung_02 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die derzeit von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Opladen genutzten Stellplät-
ze an der bestehenden Bahnallee befinden sich auf Flächen der Stadt Leverkusen und 
werden zurzeit temporär als Stellplatzanlage genutzt.  
I. d. R. müssen Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke die erforderlichen Stell-
plätze auf dem eigenen Grundstücken nachweisen. Auf die dauerhafte Nutzung von 
temporären Stellplätzen auf städtischen Flächen besteht kein Anspruch.  
 
Im Zuge der Entwicklung auf der nbso-Westseite beabsichtigt die Stadt Leverkusen, in 
Kooperation mit der Deutschen Bahn AG, die Gleise der überwiegend für den Güter-
verkehr genutzten Eisenbahntrasse 2324 Duisburg-Wedau-Niederlahnstein im Bereich 
der „neuen bahnstadt opladen“ an die parallel verlaufende Strecke 2730 Köln-
Mülheim-Wuppertal zu verlegen, um hier eine Bündelung der Gleise zu erreichen. 
Hierdurch werden östlich der bestehenden Ortslage in erheblichem Umfang Flächen 
vakant, die einer städtebaulichen Entwicklung zugeführt werden sollen. 
Durch die Planung sollen u. a. neue urbane Quartiere mit den Nutzungen Wohnen, 
Büros/Dienstleistungen/Handel und Gewerbe in Wechselbeziehung mit dem Stadtteil 
Opladen sowie neue öffentliche Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen 
werden, welche zu einer attraktiven Entwicklung und Erweiterung des Stadtteiles bei-
tragen sollen.  
 
Die vom Entfall der Stellplatzanlage betroffene Fläche befindet sich in einem Bereich, 
in dem die Planung einen zusammenhängenden Grünzug entwickelt. Da im Zuge der 
Planung öffentliche Frei- bzw. Grünbereiche nur in begrenztem Maße zur Verfügung 
stehen können, sollen diese als nutzbare, attraktive Freiflächen der Öffentlichkeit zu-
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gänglich sein und nicht durch großflächige Stellplatzanlagen überplant werden. Stell-
plätze, die mit Rasengittersteinen oder dergleichen ausgeführt würden, weisen nur 
sehr begrenzt nutzbare Freiraumqualitäten auf. 
Eine städtebaulich sinnvolle bauliche Nutzung ist auf den lang und schmal geschnitte-
nen, freiwerdenden Flächen nur möglich, wenn die o. g. temporäre Stellplatzanlage an 
der jetzigen Stelle entfällt. Im Bereich der geplanten Seiten- bzw. Nebenstraßen sollen 
auch weiterhin öffentliche Stellplätze im Straßenraum angeboten werden.  
 
Im Rahmen der weiteren Planung werden Lösungen mit dem Einwender erörtert wer-
den. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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I/A 4: 208_II_3(1)_Äußerung_03 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Das Bebauungsplanverfahren Nr. 208 B/II „Opladen – nbso/Westseite – Quartiere“ 
wird geführt, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung der von 
der Gütergleisverlegung betroffenen Flächen zu schaffen. Da der Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 208 C/II „Opladen – nbso/Westseite – Gewerbe“ hiervon nicht unmit-
telbar betroffen ist, wird dieses Bebauungsplanverfahren zu einem späteren Zeitpunkt 
vorgesehen.  
 
Gleichwohl werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung dieser 
Flächen im Verfahren zur Änderung des Flächennutzugsplanes bereits berücksichtigt. 
In dem seit 2006 wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) ist die Fläche der Firma 
Bender bereits als eingeschränktes Gewerbegebiet (GE*) dargestellt. Im Vorentwurf 
der 7. FNP-Änderung wurde die bisherige Darstellung übernommen.  
Um den genannten Betrieb und dessen Weiterbestand zu sichern, wurden zur öffentli-
chen Auslegung der 7. FNP-Änderung die Flächen des Betriebes als Industriegebiet 
(GI) dargestellt.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der genannte Betrieb bereits heute durch die umlie-
genden, schutzbedürftigen Nutzungen eingeschränkt ist und diese bei ggf. Änderun-
gen oder Erweiterungen des Betriebes grundsätzlich auch weiterhin zu berücksichti-
gen sind.  
Gewerbliche Betriebe gehören nicht zu den schutzwürdigen Nutzungen, insofern ist 
die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes zwischen den Gleisen un-
eingeschränkt möglich. Für das zur öffentlichen Auslegung für diesen Bereich darge-
stellte Industriegebiet gilt dies gleichermaßen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/A 5: 208_II_3(1)_Äußerung_04 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Hochhäuser gelten städtebaulich als die prägnantesten Stadtbausteine und sind daher 
nur mit Bedacht einzusetzen. 
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Der neu geplante Bahnhofsbereich in Opladen als künftigem Kristallisationspunkt des 
bevölkerungsreichsten Stadtteiles Leverkusens bedarf auch nach dem Wunsch der 
Bevölkerung einer entsprechenden baulichen Akzentuierung. 
Das Präferieren eines Torhauses als symbolischer Eingang und somit auch städtebau-
lichem Verbindungselement zwischen Ost- und Westseite der Bahn fußt auf Ergebnis-
sen breit angelegter Bürgerbeteiligungsverfahren innerhalb der Erarbeitung des Stadt-
teilentwicklungskonzeptes (STEK) für den Ortsteil Opladen und wurde anschließend 
durch die städtebauliche Planung zur Entwicklung der Westseite übernommen und 
fortgeführt. 
Die Forderung des BauGB, entsprechend § 1a und hier insbesondere Absatz (2) mit 
Grund und Boden sparsam umzugehen, rechtfertigt an diesem Standort die Entwick-
lung einer verdichteten Bebauung mit einer erhöhten Geschosszahl. 
Insbesondere die sehr gute verkehrliche Erschließung und somit Erreichbarkeit und 
Frequentierung ist die Grundlage für die Planung einer städtebaulichen Verdichtung 
am Standort Bahnhof Opladen und bewirkt die Vermeidung von Verkehr hin zu ande-
ren Standorten. 
Allgemeine stadtbauhistorische oder philosophische Betrachtungen treten bei dieser 
Abwägung in den Hintergrund. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/A 6: 208_II_3(1)_Äußerung_05 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Das Ergebnis der schallschutztechnischen Untersuchung zu den geplanten Wohn-
standorten führt zur Festsetzung von notwendigen und somit zwingend einzuhalten-
den Gebäudehöhen in Bezug zur Gleisoberkante der neuen Gütergleisstecke. 
Diese Höhenfestsetzungen lassen, je nach gewählter Geschosshöhe, Gebäudevolu-
mina mit bis zu 5 Geschossen zu. 
Die vorgeschlagenen Wohn- und Wohnungsformen sind innerhalb der festgesetzten 
Volumen möglich. 
Die Ausgestaltung und Organisation der Wohnungen obliegt den Überlegungen der 
künftigen Planungen und ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/A 7: 208_II_3(1)_Äußerung_06 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die derzeit von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Opladen genutzten Stellplät-
ze an der bestehenden Bahnallee befinden sich auf Flächen der Stadt Leverkusen und 
werden zurzeit temporär als Stellplatzanlage genutzt.  
I. d. R. müssen private Nutzungen die erforderlichen Stellplätze auf den eigenen 
Grundstücken nachweisen. Auf die dauerhafte Nutzung von temporären Stellplätzen 
auf Fremdgrundstücken kann nicht vertraut werden.  
Im Bereich der geplanten Seiten- bzw. Nebenstraßen sollen auch weiterhin öffentliche 
Stellplätze im Straßenraum angeboten werden. 
 
Im Rahmen der weiteren Planung werden Lösungen mit dem Einwender erörtert wer-
den. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/A 8: 208_II_3(1)_Äußerung_07 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den derzeit zum Teil auf öffentlicher Straßenverkehrsfläche liegenden Stellplätzen 
liegt keine Verwaltungsvereinbarung zugrunde. 
Die Goethestraße soll in Richtung Westen an die Neue Bahnallee angeschlossen 
werden und damit eine Verbindung zum bestehenden Verkehrsnetz schaffen. In nörd-
liche Richtung schließen sich die Flächen für den geplanten ZOB und der in Verlänge-
rung der Bahnhofstraße vorgesehene Fußgängerbereich an.  
Im Rahmen der weiteren Planung werden Lösungen mit dem Einwender erörtert wer-
den. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B  Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und  
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 
 
I/B 1: WfL Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 
öffentlich zu unterrichten. Den gesetzlichen Vorgaben wurde im Rahmen des Vorent-
wurfes mit der Darstellung von Alternativplanungen entsprochen.  
Im weiteren Verfahren wird nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange 
eine favorisierte Lösung in den Bebauungsplan einfließen.  
 
Die Darstellung der Vorstudien zum städtebaulichen Konzept diente zur Darlegung der 
im Vorfeld bereits umfassend untersuchten Möglichkeiten einer Bebaubarkeit.  
Grundsätzlich setzt der Bebauungsplan die in der städtebaulichen Variante dargestell-
te Baustruktur nicht explizit fest. Die planungsrechtliche Festsetzung „offene Bauwei-
se“ ermöglicht auch weitere Gestaltungsvarianten.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 2: Bundesnetzagentur Berlin 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bebauungsplan ermöglicht im Bereich des Sondergebietes „SO 1.5“ ein Bauwerk 
oberhalb von 20 Metern. Für dieses im städtebaulichen Entwurf als „Torhaus“ vorge-
sehene Gebäude besteht allerdings noch kein konkreter Planentwurf, da dieser erst im 
Rahmen der geplanten Grundstücksvergabe an Investoren zu erwarten ist.  
Es wird ein entsprechender Hinweis bzgl. der Situation von Richtfunkstrecken inner-
halb des Plangebietes in den Bebauungsplan mit aufgenommen. 
Sollten bei der Planung Bauwerke über 20 m Höhe geplant werden, wird die Bundes-
netzagentur erneut beteiligt.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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I/B 3: PLEDOC GmbH, Essen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der im Übersichtsplan dargestellte Bereich entspricht überwiegend dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes.  
 
Es sind keine Leitungen betroffen. 
 
Bei Änderung des Geltungsbereiches oder Überschreitung der dargestellten Grenzen 
wird die Pledoc GmbH benachrichtigt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 4: Bezirksregierung Köln, Abfallwirtschaft 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Information wird zur Kenntnis genommen und fließt in die emissionstechnischen 
Betrachtungen und Gutachten ein. 
 
Die Informationen zur SchadstoffsammelsteIle und zum Wertstoffzentrum der Fa. 
AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ob Konflikte durch die Festsetzungen im Bebauungsplan mit den genannten Anlagen 
bestehen, wurde im Rahmen des Verfahrens geprüft. Nach gutachterlicher Aussage 
(Peutz Consult GmbH, 04.04.2016) bestehen keine Konflikte. 
Der Recycling-Betrieb Bender südlich des Plangebietes muss bereits heute die schall-
technischen Immissionsrichtwerte an den bestehenden Gebäuden im Bereich der Ro-
bert-Koch-Straße 23 b, Friedrich-List-Straße 22-24 und Adalbertstraße 9 einhalten. 
Hier liegt eine Gebietseinstufung entsprechend eines allgemeinen Wohngebietes vor. 
Auch die geplante Erweiterung des Recycling-Betriebes Bender darf zu keinen Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte in der Umgebung führen. Der kleinste Abstand 
zwischen der Bestandsbebauung und den Lagerflächen des Recycling-Betriebes liegt 
bei ca. 150 m. Werden die Immissionsrichtwerte bereits im Bereich der nur 150 m ent-
fernt liegenden Bestandsbebauung eingehalten, so führt die Abstandsverdoppelung zu 
der geplanten Wohnbebauung folglich zu einer sicheren Einhaltung bzw. Unterschrei-
tung der Immissionsrichtwerte um bis zu 3 dB(A). Die Gewerbebetriebe zwischen der 
Fixheider Straße und der Borsigstraße (u. a. das Wertstoffzentrum Leverkusen) müs-
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sen bereits heute die schalltechnischen Immissionsrichtwerte für ein allgemeines 
Wohngebiet im Bereich der Wohnbebauung an der Karl-Wingchen-Straße bzw. im 
Bereich der Robert-Koch-Straße 23 b, Friedrich-List-Straße 22-24 und Adalbertstra-
ße 9 einhalten. 
Demnach entstehen hinsichtlich der genannten Betriebe und der geplanten Wohnbe-
bauung keine Konflikte.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/B 5: Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Es wird ein entsprechender Hinweis bzgl. einer Überprüfung der zu überbauenden 
Fläche auf Kampfmittel in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Es wird ein entsprechender Hinweis bzgl. zusätzlicher Erdarbeiten mit erheblichen 
mechanischen Belastungen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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I/B 6: Bezirksregierung Köln, Dezernat 53 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Information zu den Störfall-Betriebsbereichen wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung (Peutz Consult GmbH, 04.04.2016) 
wurden die Anregungen bzgl. der Wohnbebauung westlich der Bahntrasse berücksich-
tigt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung zur Berücksichtigung der Wohnbebauung wurde gefolgt. 
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I/B 7: Energieversorgung Leverkusen GmbH, Leverkusen 
 

 



 
 
 

46 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Eine entsprechende Abstimmung mit der EVL ist zwischenzeitlich erfolgt. 
 
Für das Gewerk Fernwärme bestehen keine Einwände. 
 
Bzgl. Gas/Wasser/Strom bestehen grundsätzlich keine Einwände. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
Den Anregungen zur Abstimmung wurde gefolgt. 
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I/B 8: Geologischer Dienst NRW, Krefeld 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Es wird ein entsprechender Hinweis bzgl. der Erdbebengefährdung in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
Vor Beginn der Baumaßnahmen werden entsprechende Untersuchungen durchge-
führt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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I/B 9: LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bonn 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Es wird ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 10: Eisenbahn-Bundesamt, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 
 
Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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I/B 11: Stadt Burscheid, Stab Stadtentwicklung, Umwelt u. Liegenschaften 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Belange der Stadt Burscheid werden berücksichtigt. 
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Im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens wurde eine umfassende Verträglich-
keitsstudie bzgl. der geplanten Einzelhandelsnutzung erstellt. Die als städtebaulich 
verträglich ermittelten Sortimente werden im Bebauungsplan entsprechend festge-
setzt, so dass davon auszugehen ist, dass durch die Umsetzung des Vorhabens keine 
schädlichen Auswirkungen auf die Stadt Burscheid entstehen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen zur Berücksichtigung der Belange der Stadt Burscheid wurde ge-
folgt. 
Die übrigen Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/B 12: Polizei NRW, Polizeipräsidium Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Die Information wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Polizei NRW wird im weiteren Verfahren beteiligt.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung zur Beteiligung im weiteren Verfahren wird gefolgt. 
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I/B 13: IHK Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der zentrale Versorgungsbereich wird entsprechend angepasst. 
 
Zur öffentlichen Auslegung wurden entsprechende Festsetzungen zur Sicherung der 
zentralen Versorgungsbereiche getroffen.  
Diesbezüglich ist im nördlichen Sondergebiet ein Einkaufszentrum festgesetzt. Zur 
Sicherstellung der in der Verträglichkeitsanalyse als städtebaulich verträglich ermittel-
ten Verkaufsfläche (VK) wird für das Einkaufszentrum eine maximale VK von 6.400 m² 
festgesetzt. Im Einzelnen werden zudem auf Grundlage der Analyse für die jeweiligen 
Sortimente Verkaufsflächenobergrenzen festgesetzt. Innerhalb des Einkaufszentrums 
sind darüber hinaus nicht zentrenrelevante Sortimente gemäß der Leverkusener Liste 
grundsätzlich zulässig, solange die Gesamtverkaufsfläche von 6.400 m² nicht über-
schritten wird. Da nicht zentrenrelevante Sortimente keine funktionale Bedeutung für 
die zentralen Versorgungsbereiche haben, sind hier keine wesentlichen Auswirkungen 
zu erwarten. 
Darüber hinaus werden im südlich an das Einkaufszentrum grenzenden Bereich, nörd-
lich des Fußgängerbereiches und des geplanten ZOB Einzelhandelsbetriebe mit zen-
tren- und nicht zentrenrelevanten Sortimenten als zulässig festgesetzt. Dort sollen un-
abhängig vom Einkaufszentrum als Ergänzung der gewachsenen kleinteiligen Struktu-
ren im zentralen Versorgungsbereich von Opladen kleinteilige Ladeneinheiten mit ins-
gesamt ca. 600 m² Verkaufsfläche entstehen. Die Abgrenzungen des SO 1.4 sind so 
eng gefasst, dass nach Abzug der notwendigen Nutz- und Lagerflächen in Verbindung 
mit der ausschließlichen Zulässigkeit im Erdgeschoss nicht davon auszugehen ist, 
dass eine Verkaufsfläche von 600 m² überschritten wird. 
Insgesamt wird mit den o. g. Festsetzungen die in der Verträglichkeitsanalyse als städ-
tebaulich verträglich ermittelte maximale Gesamtverkaufsfläche von 7.000 m² sicher-
gestellt.  
In den übrigen Baugebieten wird Einzelhandel, mit Ausnahme von kleineren Läden, 
grundsätzlich ausgeschlossen.  
Ausgenommen hiervon werden im Hinblick auf die Belebung des Quartiersplatzes so-
wie der platzartigen Aufweitung im Bereich der Wilhelmstraße Einzelhandelsnutzun-
gen zugelassen. Städtebaulich angestrebt sind hier beispielsweise Bäckerverkaufs-
stellen, Kioske oder Läden mit Genussmitteln. Da die überbaubare Grundstücksfläche 
innerhalb der Mischgebiete sehr gering ist, ist nicht davon auszugehen, dass sich grö-
ßere Einzelhandelsbetriebe knapp unterhalb der Großflächigkeit (800 m² VK) ansie-
deln werden. Hierzu trägt auch bei, dass die für solche Einzelhandelsbetriebe typi-
schen Stellplatzanlagen unter „freiem Himmel“ in der üblichen großflächigen Form 
nicht zulässig sind. 
Mit den o. g. Festsetzungen wird sichergestellt, dass die vorgesehene maßvolle Aus-
dehnung des zentralen Versorgungsbereiches auf Basis der vorliegenden Verträglich-
keitsanalyse und den Aussagen des STEK möglich ist, darüber hinaus aber eine 
Streuung von Einzelhandelslagen vermieden wird.  
 
Als südlicher Eingangsbereich kommt dem gewerblich geprägten Quartier eine bedeu-
tende Rolle als Adresse des neuen Stadtteiles zu. Hierbei soll die gewerbliche und 
somit funktional geprägte Nutzbarkeit nicht im Widerspruch zu einer hochwertigen Ge-
staltung stehen, sondern dazu genutzt werden, einen gewerblichen Standort mit 
hochwertigem und somit selbstwerbendem Charme zu schaffen. 
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Die im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung stehenden Gebäudeteile entlang der 
Neuen Bahnallee sollen Büros und Verwaltungseinheiten beherbergen, die das archi-
tektonische Gesicht dieses Planbereiches prägen. Dementsprechend wurden für diese 
Bereiche Gestaltungsvorgaben für Fassaden, Dächer, Einfriedungen und Werbeanla-
gen entwickelt. 
Die wirtschaftliche Nutzbarkeit wird durch die gestalterischen Festsetzungen nicht ein-
geschränkt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen bzgl. des zentralen Versorgungsbereiches sowie zu Aussagen zur 
Einzelhandelsnutzung wird gefolgt. 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 14: Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region West, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. 
 
Der angegebene Abstand von 5 m zum westlich gelegenen Gütergleis ist ein redaktio-
neller Fehler. Der Abstand wurde bereits auf 6,5 m erhöht. Die Begründung wird ent-
sprechend angepasst. 
 
Der Begriff „Empfangsgebäude“ wird aufgenommen.  
 
Die Gütergleisverlegung erfüllt die Anwendungskriterien der 16. Verordnung zur 
Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes (BImSchV). In der schalltechni-
schen Untersuchung zur Planfeststellung wurden dementsprechend die Anspruchsvo-
raussetzungen gemäß 16. BImSchV auf Schallschutz dem Grunde nach untersucht. 
Im Ergebnis wurden Anspruchsvoraussetzungen an mehreren Gebäuden an der Lüt-
zenkirchener Straße, Rennbaumstraße, Stauffenbergstraße sowie der Werkstätten-
straße festgestellt. Die konkret zu leistenden Aufwendungen werden vor Inbetrieb-
nahme der verlegten Gütergleise gemäß 24. BImSchV und der Richtlinien für den Ver-
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kehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR) 97 
ermittelt.  
Insofern werden die Angaben zur 24. BImSchV und VLärmSchR 97 nicht gestrichen.  
 
Die aufgeführten Textpassagen werden entsprechend zur öffentlichen Auslegung ge-
ändert. 
 
Die Information zum Abschluss des Planfeststellungsverfahrens wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
Die Begründung wird entsprechend aktualisiert. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen zur Änderung der Begründung wird gefolgt. 
Die übrigen Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 


	I/A 1: Protokoll der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit



